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Vorwort

Zeitnahe Zuständigkeitsklärung – daran haben die betroffenen Menschen regelmäßig ein hohes 
Interesse. Es ist unbestritten, dass Rehabilitationsleistungen grundsätzlich umso besser wirken, je 
früher sie erbracht werden. Im gegliederten System der Rehabilitation mit seinen teilweise un-
scharfen Abgrenzungen haben die Rehabilitationsträger aber auch darauf zu achten, dass sie nur 
die Leistungen erbringen, für die sie auch zuständig sind. Der zuständige Träger muss die Leistung 
bezahlen, und die Beitragsgelder sind nur zweckentsprechend zu verwenden. 

Mit dem § 14 SGB IX hat der Gesetzgeber ein Verfahren vorgesehen, dass der rehabilitations-
bedürftige Mensch und sein Wunsch nach zügiger Klärung nicht hinter langwierigen Zuständig-
keitsfragen zurücktritt. Kerngehalt ist, dass ein Rehabilitationsantrag zwischen den Rehabilitations-
trägern grundsätzlich nur einmal weitergeleitet werden kann und dies nur binnen 14 Tagen nach 
Antragseingang. Danach soll für den Versicherten feststehen, wer zuständig und als Ansprech-
partner verfügbar ist. Im Licht der UN-Behindertenrechtskonvention erfährt dieser innovative 
Ansatz eine erneute Aufwertung. 

Die Umsetzung des § 14 SGB IX wirft in der Praxis der Zusammenarbeit der Rehabilitations-
träger natürlich Fragen auf. Dazu sollen sie nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX eine Gemeinsame 
Empfehlung vereinbaren. Die Gemeinsame Empfehlung zur Zuständigkeitsklärung ist vor nahezu 
acht Jahren in Kraft getreten und wurde im Jahr 2005 erstmals überarbeitet. Sie war von Beginn 
an in der Verwaltungspraxis von besonderer Bedeutung. 

In Praxis und Rechtsprechung ist jedoch deutlich geworden, dass die Gemeinsame Empfehlung in 
ihrer bisherigen Form den gesetzlichen und praktischen Anforderungen bei der Zuständigkeitsklä-
rung nicht immer vollständig entsprechen kann. Mit der vorliegenden Fassung der Gemeinsamen 
Empfehlung ist die erneute Überarbeitung gelungen. Die bei der BAR eingerichtete Fachgruppe 
hat in intensiven Beratungen - auch unter Berücksichtigung der Anregungen von den beteiligten 
Verbänden, Organisationen und Institutionen – die Anpassungen vorgenommen, für die alle Betei-
ligten entsprechenden Bedarf gesehen haben. 

Die Gemeinsame Empfehlung ersetzt nicht die Klärung von Rechtsfragen durch die Sozialgerichte. 
Daher ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bei der Erteilung seines Benehmens auch 
davon ausgegangen, dass die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts „bei der Handhabung 
des § 14 SGB IX seitens der Rehabilitationsträger Beachtung finden wird“. 

Die BAR-Geschäftsführung dankt allen Beteiligten, die an der Überarbeitung der Gemeinsamen 
Empfehlung zur Zuständigkeitsklärung mitgewirkt haben.

Bernd Petri
Geschäftsführer der BAR e.V. –			
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 	
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Präambel

Präambel
Die Vorschrift des § 14 SGB IX trägt dem Bedürfnis Rechnung, im Interesse behinderter und von 
Behinderung bedrohter Menschen und ihrer Angehörigen oder ihrer gesetzlichen Vertreter durch 
rasche Klärung von Zuständigkeiten möglichen Nachteilen des gegliederten Systems entgegenzu-
wirken. Ziel der Vorschrift ist es, durch ein auf Beschleunigung gerichtetes Verfahren der Zustän-
digkeitsklärung die möglichst schnelle Leistungserbringung zu sichern. Die zeitgerechte, zügige 
Erbringung von Leistungen zur Teilhabe liegt im Interesse der Leistungsberechtigten, aber auch der 
zuständigen Rehabilitationsträger.

Zu diesem Zwecke vereinbaren

		die gesetzlichen Krankenkassen,

	 	die Bundesagentur für Arbeit,

	 	die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,

	 	die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung,

	 	die Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung,

	 	�die Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen 
Entschädigung bei Gesundheitsschäden

		  sowie

	 	�die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte  
Menschen

die nachfolgende Gemeinsame Empfehlung zur Zuständigkeitsklärung. Diese Gemeinsame 
Empfehlung gilt ausschließlich für Leistungen zur Teilhabe im Sinne des § 5 SGB IX. Davon erfasst 
werden auch die sonstigen Leistungen zur Teilhabe nach § 31 SGB VI. Unabhängig von dieser 
Gemeinsamen Empfehlung gelten die Regelungen des § 14 SGB IX für alle Rehabilitationsträger 
nach § 6 SGB IX. Die Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich  
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an dieser Gemeinsamen Empfehlung oder können ihr 
beitreten (vgl. § 13 Abs. 5 Satz 2 SGB IX).



7

Gemeinsame Empfehlung über die Ausgestaltung des in § 14 SGB IX bestimmten Verfahrens (Gemeinsame Empfehlung zur Zuständigkeitsklärung)

Präambel

§ 1 Fristbeginn für die Zuständigkeitsklärung
	 (1) �	�Die Zwei-Wochen-Frist zur Klärung der Zuständigkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IX 

beginnt am Tag nach Eingang des Antrages oder am Tag nach Antragsaufnahme bei dem 
Rehabilitationsträger (§ 26 SGB X i. V. m. § 187 Abs. 1 BGB). Ein die Frist auslösender 
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe liegt vor, wenn die Unterlagen, die eine Beurteilung der 
Zuständigkeit ermöglichen, vorliegen. Hierzu gehört insbesondere, dass die Identität und  
das konkrete Leistungsbegehren der Antragstellerin/des Antragstellers erkennbar sind.

	 (2) 	�In der Unfallversicherung entspricht dem Tag des Eingangs des Antrages der Tag, an dem  
der Träger der Unfallversicherung Kenntnis von einem voraussichtlichen Rehabilitationsbe-
darf erlangt. Gleiches gilt für die Sozialhilfe, die öffentliche Jugendhilfe und die Kriegsopfer-
fürsorge.

	 (3) �	�Absatz 1 gilt auch bei Antragseingang bzw. -aufnahme in einer Gemeinsamen Servicestelle 
für Rehabilitation nach § 22 SGB IX. In diesem Fall gilt der Antrag als bei dem Rehabili-
tationsträger gestellt, dem die Gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation organisatorisch 
angehört (erstangegangener Träger).

§ 2 Weiterleitung von Anträgen
	 (1) �	�Stellt der Rehabilitationsträger bei Prüfung des Antrages innerhalb der Zwei-Wochen-Frist 

fest, dass er für die Leistung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag einschließlich bereits  
vorliegender Unterlagen unverzüglich, spätestens am Tag nach Ablauf der Zwei-Wochen-
Frist, dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger mit einer schriftlichen 
Begründung zu, aus der hervorgeht, dass eine inhaltliche Prüfung der Zuständigkeit statt-
gefunden hat. Die Weiterleitung des Antrages wird der Antragstellerin/dem Antragsteller 
schriftlich mitgeteilt.

	 (2) �	�Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist ist die Weiterleitung eines Antrages nicht mehr 
möglich; mit einer Fristversäumung wird gesetzlich die Zuständigkeit des erstangegangenen 
Rehabilitationsträgers begründet.

	 (3) 	�Eine Weiterleitung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IX liegt nicht vor, wenn ein Reha-
bilitationsträger einen Antrag erkennbar für einen anderen Rehabilitationsträger aufnimmt  
(z. B. auf dessen Antragsvordrucken). Der Rehabilitationsträger, für den der Antrag aufge-
nommen wurde, ist erstangegangener Rehabilitationsträger mit der Folge, dass er den An-
trag weiterleiten kann, wenn er bei Prüfung des Antrages feststellt, dass er nicht zuständig ist.

	 (4) �	�Wenn ein erstangegangener Träger den Antrag an einen anderen rechtlich selbstständigen 
Träger desselben Sozialleistungsbereiches weiterleitet, ist dieser der zweitangegangene Trä-
ger im Sinne des § 14 SGB IX (z. B. bei Weiterleitung zwischen Rentenversicherungsträgern; 
Weiterleitung vom örtlichen an den überörtlichen Sozialhilfeträger, ausgenommen die Fälle 
der Aufgabenwahrnehmung für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe im Rahmen von 
Delegation).

§ 1, § 2
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	 (5) 	�In Fällen des § 51 SGB V und § 125 SGB III (Aufforderung zur Antragstellung durch die 
Krankenkasse bzw. die Agentur für Arbeit) ist nicht der auffordernde, sondern der Rehabili-
tationsträger, bei dem der Antrag gestellt werden soll, stets der erstangegangene Träger  
(z. B.: Fordert die Krankenkasse einen Versicherten auf, einen Antrag auf Teilhabeleistungen 
bei der Rentenversicherung zu stellen, so ist der Rentenversicherungsträger erstangegangener 
Träger.).

	 (6) �	Verfahrensabsprachen zwischen gesetzlichen Leistungsträgern bleiben von der Gemeinsamen 
Empfehlung unberührt.

§ 3 Behandlung weitergeleiteter Anträge
	 (1) �	�Die Weiterleitung eines Antrages ist - vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze - nur einmal 

möglich. Der Rehabilitationsträger, an den ein Antrag weitergeleitet wurde, muss über den 
Antrag im Rahmen des Rehabilitationsrechts entscheiden. Besteht Rehabilitationsbedarf und 
wird die erforderliche Leistung vom Leistungsspektrum des zweitangegangenen Rehabilita-
tionsträgers umfasst, ist ungeachtet einer Prüfung der spezifischen Leistungsvoraussetzungen 
des jeweiligen Rehabilitationsträgers die Leistung durchzuführen, auch wenn sich der  
zweitangegangene Träger nicht für zuständig hält (z. B.: Ein Rentenversicherungsträger ist 
zweitangegangener Träger, die persönlichen Voraussetzungen nach § 10 SGB VI sind nicht 
erfüllt; dennoch liegt Rehabilitationsbedarf im Sinne der Krankenversicherung vor.).

	 (2) 	�Integrationsämter dürfen einen an sie nach § 16 Abs. 2 SGB I weitergeleiteten Antrag noch-
mals weiterleiten, wenn sie nach Prüfung ihre Nichtzuständigkeit feststellen (§ 102 Abs. 6 
Satz 2 SGB IX).

	 (3) 	�Wird ein Antrag weitergeleitet an einen Rehabilitationsträger, der für die beantragte Leistung 
nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 SGB IX sein kann, klärt er unverzüglich mit dem 
nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger, von wem und in welcher Weise 
über den Antrag innerhalb der Fristen nach § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 SGB IX entschieden 
wird, und unterrichtet davon den Antragsteller.  
 
Die Rehabilitationsträger arbeiten hierbei unter Berücksichtigung der §§ 10, 12 SGB IX und 
§ 86 SGB X zusammen. Ziel des Klärungsverfahrens sollte sein, dass der sachlich zuständige 
Träger über den Antrag entscheidet. Das kommt beispielsweise in Betracht bei Weiterleitung 
eines Antrages 

	 	 	�auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben an eine gesetzliche Krankenkasse oder eine 
landwirtschaftliche Alterskasse,

		 	�auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation an die Arbeitsverwaltung,

		 	�auf Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft an eine gesetzliche Kranken-	
kasse, die Arbeitsverwaltung, einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine 
landwirtschaftliche Alterskasse,

		 	�auf Leistungen zur Teilhabe für Erwachsene an einen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

	 (4) �	�Innerhalb eines Sozialleistungsbereiches kann unter Wahrung der Entscheidungsfristen nach 
§ 14 Abs. 2 SGB IX eine nochmalige Weiterleitung des Antrages ermöglicht werden, z. B. 
aufgrund separater Verfahrensabsprachen.

§ 3
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§ 4 Weiterleitung bei ungeklärter Behinderungsursache
Muss für die Feststellung der Zuständigkeit die Ursache der Behinderung geklärt werden und ist 
diese Klärung innerhalb der Zwei-Wochen-Frist nicht möglich, wird der Antrag unverzüglich dem 
Träger zugeleitet, der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt. Zuständig für die 
Leistung ist grundsätzlich

	 1. 	�in Fällen von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder der Alterssicherung der Landwirte, wenn die versicherungsrechtlichen 
und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ansonsten die gesetzliche Krankenkasse,

	 2. 	�in Fällen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben der Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung, wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ansonsten die 
Bundesagentur für Arbeit,

	 3. 	�in Fällen von Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Träger der Sozial-
hilfe, der nach den Vorschriften des SGB XII örtlich und sachlich zuständig ist, außer in 
Fällen seelischer Behinderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, für die 
eine Leistungszuständigkeit des Trägers der Jugendhilfe nach dem SGB VIII besteht,

	 4. 	�bei Unklarheit darüber, ob Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erforderlich sind, der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung.

§ 5 Erstattung
	 (1) �Hat der erstangegangene Träger den Antrag auf Rehabilitation nicht innerhalb von zwei 

Wochen nach Eingang weitergeleitet, weil er nach vorangegangener Prüfung seine Zustän-
digkeit irrtümlich angenommen hat, und stellt sich im Nachhinein seine Unzuständigkeit 
heraus, kann er einen Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X gegen den eigentlich zustän-
digen Träger geltend machen.  

		�  Außerdem kann der erstangegangene Träger, wenn der Anspruch auf Rehabilitation durch 
Eintritt eines gesetzlichen Ausschlussgrundes nachträglich entfallen ist, einen Erstattungsan-
spruch nach § 103 SGB X gegen den zuständigen Träger geltend machen.  

		�  Hat der erstangegangene Rehabilitationsträger in Kenntnis seiner Unzuständigkeit den An-
trag nicht weitergeleitet und geleistet, hat er hingegen keinen Erstattungsanspruch.

	 (2) 	�Hat der zweitangegangene Rehabilitationsträger Leistungen zur Teilhabe erbracht und stellt 
sich heraus, dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung zuständig gewesen wäre, 
hat er einen Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen gegen den Träger, der zuständig 
gewesen wäre.

	 (3) 	�Der Erstattungsanspruch besteht unabhängig davon, ob sich die Nichtzuständigkeit des 
leistenden Rehabilitationsträgers vor oder nach Bewilligung der Leistung herausstellt. Ein 
Erstattungsanspruch begründet sich nicht dadurch, dass sich eine ursprünglich durch den 
Rentenversicherungsträger festgestellte positive Rehabilitationsprognose während oder nach 
der Rehabilitation nicht bestätigt.

§ 3 § 4, § 5
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	 (4) 	�In den Fällen des Absatzes 2 erfüllt der erstattungspflichtige Träger den Erstattungsanspruch 
nach § 14 Abs. 4 SGB IX jeweils in vollem Umfang. Die Regelungen der §§ 108 ff. SGB X 
finden bzgl. der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen Anwendung.

	 (5) 	��Verfahrensabsprachen im Sinne von § 14 Abs. 4 Satz 3 SGB IX zur Erstattung zwischen 
gesetzlichen Leistungsträgern bleiben von der Gemeinsamen Empfehlung unberührt.

§ 6 Fristgerechte Gutachtenerstellung
Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die umfassende sozialmedizinische, bei Bedarf 
auch psychologische Begutachtung und die Erstellung des Gutachtens gemäß § 14 Abs. 5 Satz 5 
SGB IX unverzüglich - spätestens innerhalb von zwei Wochen nach der Beauftragung - erfolgt.

§ 7 Inkrafttreten
	 (1) 	Diese Gemeinsame Empfehlung tritt am 01.12.2010 in Kraft.

	 (2) 	��Die Vereinbarungspartner und die anderen Rehabilitationsträger werden auf der Ebene 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in angemessenen Zeitabständen unter 
Einbeziehung der Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen 
sowie der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären Rehabilita-
tionseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände prüfen, ob die Ver-
einbarung aufgrund zwischenzeitlich gewonnener Erfahrungen verbessert oder wesentlich 
veränderten Verhältnissen angepasst werden muss. Für diesen Fall erklären die Vereinba-
rungspartner ihre Bereitschaft, unverzüglich an der Überarbeitung einer entsprechenden zu 
ändernden Gemeinsamen Empfehlung mitzuwirken. 

§ 6, § 7
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§ 6, § 7 Publikationen

Bisher auf Ebene der BAR erarbeitete Gemeinsame Empfehlungen: 

	�Gemeinsame Empfehlung über die Ausgestaltung des in § 14 SGB IX bestimmten Verfahrens 
(GE „Zuständigkeitsklärung“)

	�Gemeinsame Empfehlung über die nahtlose, zügige und einheitliche Erbringung von Leistun-
gen zur Teilhabe nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. § 13 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 5 SGB IX 
(GE „Einheitlichkeit/Nahtlosigkeit“)

	�Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX, in welchen Fällen und in welcher 
Weise die Klärung der im Einzelfall anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an Leistungen 
schriftlich festzuhalten ist  
(GE „Teilhabeplan“)

	�Gemeinsame Empfehlung Qualitätssicherung nach § 20 Abs. 1 SGB IX  
(GE „Qualitätssicherung“)

	�Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX für die Durchfüh-
rung von Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen  
(GE „Begutachtung“)

	�Gemeinsame Empfehlung zur Verbesserung der gegenseitigen Information und Kooperation 
alle beteiligten Akteure nach § 13 Abs. 2 Nr. 8 und 9 SGB IX 
(GE „Information/Kooperation“)

	��Gemeinsame Empfehlung zur Förderung der Selbsthilfe gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX  
(GE „Selbsthilfe“)

	�Gemeinsame Empfehlung nach §§ 12 Abs. 1 Nr. 5, 13 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX, dass Prävention 
entsprechend dem in § 3 SGB IX genannten Ziel erbracht wird  
(GE „Prävention“)

	�Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX zur frühzeitigen Erkennung eines 
möglichen Bedarfs an Leistungen zur Teilhabe  
(GE „Frühzeitige Bedarfserkennung“)

	�Gemeinsame Empfehlung nach § 113 Abs. 2 SGB IX zur Inanspruchnahme der Integrations-
fachdienste durch die Rehabilitationsträger, zur Zusammenarbeit und zur Finanzierung der 
Kosten, die dem Integrationsamt bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträ-
ger entstehen  
(GE „Integrationsfachdienste“)

	��Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 2 Nr. 10 SGB IX über die Zusammenarbeit mit Sozi-
aldiensten und vergleichbaren Stellen  
(GE „Sozialdienste“)

	��Gemeinsame Empfehlung nach § 38a Abs. 6 SGB IX „Unterstützte Beschäftigung“ 
(GE „Unterstützte Beschäftigung“)



Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e.V. ist die gemeinsame Repräsentanz der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung, des Spitzenverbandes der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung, der Bundesländer, der Spitzenverbände der Sozialpartner, der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Förde-
rung und Koordinierung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.


